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ZuaZweakedar Abriehtung»an Sanitätshunden
für Jas Faid wird unter denKommandodas k.u.k.
GarniaootspiUlai Nr.2 in Wienundunter Leitung
das östarreichiseh-ungarisehanPolizei- undRriegs-
huadevereinesin WienVII. , Kirchengssae41, ein
Kursabgeholten«erden.

Als Hundewerdennur aelche der anerkannten
Polizaihunderasse, d.s.Airedaleterrier , deutsche
Sohäferhunde, Dobermannpinscheroder Rotweilerzu-
gelaas« . AlaFührerder SanitätahundewerdenMänner
auchmilitärdienatpfliohtige undelngerüokte- vom
18.Lebensjahreaufwärtsaufgenommen, welchedie
geeignete körperliche Eigenschaftbesitzen und
nicht bei der ArmeeimFelde stehen.

Die Entlohnungder Führerder Sanitätshunde
beträgt für nicht militärdienstpflichtige fünf Kro¬
nen für jeden Tag; außerdemwird für die Verpflegung
der Hundeeine Futtergsbührvon40 h per Hundund
Taggewährt.

BekleidungundAusrüstungsämtlicherHunle-
führer erfolgt beimk.u.k.CarniaonsspitalWien
Nr.2; für die Unterbringungder Mannschaftund
Hundewird seitens des Militärkommandosin Wien
vorgesorgt.

AnmeldungenvonRundeführernu-d Runden
könnenbei demobenerwähntenVereinerfoleen.
Bemerktwird, daßbei der Anmeldungalt Führer
solche Personenbevorzugtwerden, die einen
dreesierten oder dressurfähigenPolizeihund
beizustellen in der Lagesind.

VOMWIENERMAGISTRATE, ABTEILUNGXVI,

als politischerBehördeI. Instanz.

NLen, am30. Jänner 1915.
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